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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Erleichterung der Rnsiedlung gewerblicher 
Betriebsanlagen in Industriegebieten 
(Betriebsansiedlungserleichterungsgesetz - BREG) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster-

reichs beehrt sich J dem Bundesministerium für wirtschaft­

liche Rngelegenheiten zu dem im Betreff genannten Entwurf 

folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Di e Präsi den tenkon feren,z der Landwi r tschaf tskammern Ös ter­

reichs hat Verständnis für die Sorge des Bundesministe­

riums für wirtschaftliche Rngelegenheiten
1 

daß aufgrund der 

Komplexität der jeweils in Betracht kommenden Rechtsberei­

che und der Sensibilität der jeweils zu wahrenden Schutzin­

teressen die erforderlichen Bewilligungen oft erst nach 

Rbschluß längerer Verfahren erlangt werden. 

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen setzt sich 

unter anderem mit dieser Problematik in seiner umfassenden 

Studie "Wirtschaftsstandort Österreich" eingehend auseinan­

der. Die Ergebnisse dieser Studie sowie die Ergebnisse 

der derzeit laufenden Verhandlungen über eine Verwaltungs­

reform sollten in das geplante Gesetzesvorhaben Eingang fin-
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den. 

In den als "langwierig" empfundenen l.Ierfahren werden jene 

Bedingungen und Ruflagen erteilt J die nach dem Stand des 

Wissens nachteilige Ruswirkungen verhindern oder doch mini­

mieren sollen. Hierher gehören auch die Rnordnungen der 

§§ 47-52 Forstgesetz ilber forstsch~dliche Luftverunreini­

gungen (als eine der Spezialnormen). Die Bedeutung des 

betroffenen Schutzgutes erfordert J daß die Wahrung der 

schutzwilrdigen Interessen der betroffenen Nachbarn weiterhin 

gegeben ist und es zu keiner Einschr~nkung der bisherigen 

Parteienrechte kommt. 

Schließlich ist vor allem zu bedenken
J 

daß eine vorl~ufige 

Genehmigung wegen der Kosten der Errichtung der Rnlage ein 

sehr starkes Pr~judiz filr die nachfolgend gedachten Normal­

verfahren darstellt und die Behörden unter Zugzwang stellen 

wird J die Rnlage auch endgilltig so zu genehmigen
J 

wie sie 

auf Grund der vorL~ufigen Genehmigung schon betrieben wird. 

Daraus können Nachteile filr den Rnrainer- und Umweltschutz 

resultieren. 

Die Pr~sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern lehnt 

daher den En twur f inder vorl i egenden Fassung ab und 

spricht sich dafilr aus J die normalen Genehmigungsverfahren 

durch l.Ierfahrenskonzentration und Beschleunigung zu verkilr­

zen J jedoch bei der grilndlichen Prilfung solcher Projekte zu 

bleiben. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 

gez. NR Schwarzböck 

Der Generalsekret~r: 

gez.Dipl.Ing.Dr.Fahrnberger 
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